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Sachbearbeitung  ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung 

Datum  01.03.2016 

Geschäftszeichen  ZS/F-Zg 

Beschlussorgan Hauptausschuss  Sitzung am 17.03.2016 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 114/16 
 

Betreff: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH, Abberufung Herr Czisch als Geschäftsführer 
  
Anlagen:   

 
 

Antrag: 
 

1. Der Abberufung von Herrn Gunter Czisch als kaufmännischen Geschäftsführer entsprechend 
dem Beschlussantrag des Aufsichtsrats der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH an die 
Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen. 

2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt in der 
Gesellschafterversammlung dem Beschlussantrag des Aufsichtsrates zustimmt. 

 
 
 
Heidi Schwartz 
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Sachdarstellung: 

 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: nein 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat mit Beschluss vom 17.02.2016 mit Wirkung vom 01.03.2016 die 
Entsendung von Oberbürgermeister Czisch in den Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft 
mbH beschlossen. Damit endet die Tätigkeit von Herr Czisch als kaufmännischer Geschäftsführer für 
die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH zu diesem Termin. 
 
Aus formalen gesellschaftsrechtlichen Gründen hat die Abberufung von Herrn Czisch als 
Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft 
mbH zu erfolgen. Bereits bei der letzten Bestellung von Herrn Czisch zum Geschäftsführer der Ulmer 
Parkbetriebs-Gesellschaft mbH in 2010 wurde geregelt, dass die Geschäftsführeraufgabe bis zur 
Beendigung seiner Tätigkeit als Erster Bürgermeister der Stadt Ulm befristet ist. 
 
Der Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH hat bzw. wird Anfang März 2016 einen 
entsprechenden Beschluss im Umlaufverfahren fassen.  
 
Bis zur Bestellung eines neuen kaufmännischen Geschäftsführers wird die Gesellschaft im 
Außenverhältnis gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags durch den technischen Geschäftsführer, 
Herrn Tim von Winning, in Gemeinschaft mit dem Prokuristen und Betriebsleiter, Herrn Klaus Dieter 
Linder, vertreten.   
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